
Stadt Ratzeburg Ratzeburg, 06.09.2012

- Stadtvertretung - 

Hiermit werden Sie

zur 24. Sitzung der Stadtvertretung am Montag, 17.09.2012, 18:30 Uhr,
in den  Ratssaal

eingeladen.

Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie
verhindert sind.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlicher Teil

Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n
und Feststellung der ordnungsgemäßen
Einladung, der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung
über die Nichtöffentlichkeit von
Tagesordnungspunkten

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift
vom 18.06.2012

Punkt 4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus
der Sitzung vom 18.06.2012

SR/BerVoSr/178/2012

Punkt 5 Fragen, Anregungen und Vorschläge von
Einwohnerinnen und Einwohnern

Punkt 6 Nachwahlen für den Gemeindewahlausschuss SR/BeVoSr/323/2012
Punkt 7 elektronische Stadtvertretung SR/BerVoSr/180/2012
Punkt 8 Leistung von über- und außerplanmäßigen

Ausgaben gemäß § 82 GO; hier: Bericht des
Bürgermeisters 

SR/BerVoSr/169/2012

Punkt 9 Beschluss der Jahresrechnung der Stadt
Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2011

SR/BeVoSr/320/2012

Punkt 10 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 SR/BeVoSr/325/2012
Punkt 11 Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen

Bebauungsplan Nr. 11 (VEP 11)
"Sonderpostenmarkt"

SR/BeVoSr/330/2012

Punkt 12 Städtebaulicher Vertrag zur 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 62 "Burgfeld"

SR/BeVoSr/332/2012

Punkt 13 Anträge
Punkt 14 Anfragen und Mitteilungen

gez.
stellv. Vorsitzender





Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 06.09.12

Gremium Datum Behandlung
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: FB/Az:

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der
Sitzung vom 18.06.2012

Zusammenfassung:

Top  9.1
Änderung der Gemeindeordnung und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften

Beschlusslage ist, die Änderungen der GO und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften
erst dann in der Stadt umzusetzen, wenn ein Abstimmungsprozess mit der neuen
Landesregierung abgeschlossen ist. Da dieser zur Zeit mit den kommunalen
Spitzenverbänden läuft, war nichts weiteres zu veranlassen.

Top  9.2 
Änderung der Hauptsatzung

Unabhängig von TOP 9.1 war die Hauptsatzung in Bezug auf amtliche Bekanntmachungen
zu ändern; die geänderte Satzung wurde von der Kommunalaufsicht genehmigt, ausgefertigt
und ist in Kraft getreten.

Top  10 
Wahl eines Gemeindewahlausschusses

Der gewählte Ausschuss hat seine Arbeit bereits aufgenommen; in der Sitzung am
17.09.2012 sind Änderungen und Ergänzungen zu beraten.

Top  11
Änderung der Entschädigungssatzung

Die geänderte Satzung ist in Kraft getreten und findet Anwendung.

Top 12 
Städtebaulicher Vertrag zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 77 „westlich
Personenschifffahrt, südlich Ratzeburger See“ 

Der Vertrag wurde mit der Zustimmung der Stadtvertretung wirksam.

Top 13
VII. Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt
Ratzeburg
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Dokument1

Die Satzung wurde bekannt gemacht und ist in Kraft getreten.

Top  14.1 und 15
Umbesetzung städtischer Gremien/Entsendung eines Mitglieds der Stadtvertretung in
den Schulverband

Die beschlossene Umbesetzung der städtischen Gremien wurde in den Übersichten
geändert und die Ausschüsse haben ihre Arbeit mit den geänderten Besetzung
aufgenommen.

Top  19.2 
Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Ratzeburg; Antrag der CDU-Fraktion

Die Änderungssatzung wurde ausgefertigt und ist in Kraft getreten; die zu zahlenden
Aufwandsentschädigungen wurden entsprechend angepasst.
Top  19.3 
Antrag der Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen: Haushaltsentwicklung

Die Stadtvertretung hatte den Antrag in den Finanzausschuss verwiesen; dort ist
zwischenzeitlich antragsgemäß beschlossen worden.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 05.09.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 06.09.2012

Sachverhalt:

Mitgezeichnet haben:



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 16.08.12

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang Amt/Aktenzeichen: 005 05

Nachwahlen für den Gemeindewahlausschuss

Zielsetzung:

Einarbeitung von Änderungen in den gewählten  Gemeindewahlausschuss 

Beschlussvorschlag:
 
Der Hauptausschuss empfiehlt;
die Stadtvertretung beschließt,

a) folgende Nachwahlen bzw. Umbesetzungen im  Gemeindewahlausschuss für
die Bürgermeister- und die Kommunalwahl 2013 vorzunehmen; alle anderen
Positionen bleiben unverändert:

Lfd
.

Nr.

Vorschlag der
Fraktion

Beisitzer/-in Stellvertreter/-in

1 FRW
2 FRW F   
3 FRW
4 CDU Herr Eckhard Krause
5 CDU Herr Frank Stachowitz
6 SPD
7 B 90/Grüne
8 FDP Herr Frau ???? .

Ö  6
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___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 16.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:

2013 finden  Bürgermeister- und Kommunalwahlen statt.

Daher hat die Stadtvertretung am 18.06.2012  gemäß § 12 Abs. 2 und  3 in
Verbindung mit § 46 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) einen 
Gemeindewahlausschuss gewählt, für den Nachwahlen erforderlich sind.

Die CDU hatte noch keine Stellvertreter benannt. Die FDP hatte eine nicht wählbare
Person vorgeschlagen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

keine

Anlagenverzeichnis:

mitgezeichnet haben:

Frau Radszuweit



Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 24.08.12

Gremium Datum Behandlung
Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser:   Axel Koop FB/Az: 20 13 02

Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
gemäß § 82 GO; hier: Bericht des Bürgermeisters

Zusammenfassung:

Vom 01.01. bis 30.06.2012 sind die in der Anlage genannten über- und außerplanmäßigen
Ausgaben entstanden.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 21.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 24.08.2012

Sachverhalt:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nach § 82 GO nur geleistet werden, wenn
eine vorherige Genehmigung vorliegt. In der Regel wird diese von der Stadtvertretung
ausgesprochen, jedoch ist in Ausnahmefällen auch der Bürgermeister dazu berechtigt.
Zum einen darf er gemäß § 82 GO unerheblichen Ausgaben (laut § 3 unserer
Haushaltssatzung bis 5 T€) zustimmen und zum anderen darf er im Rahmen seiner
allgemeinen Eilentscheidungskompetenz nach § 65 Abs. 4 i.V.m. § 82 GO eilbedürftige
über- oder außerplanmäßige Ausgaben genehmigen.

Für den ersten Ausnahmetatbestand regelt § 82 Abs. 1. Satz 5 i.V.m. § 3 der
Haushaltssatzung, dass der Stadtvertretung mindestens halbjährlich berichtet werden muss.
Nachdem dieser Bericht von 1987 an bis 2005 stets direkt der Stadtvertretung vorgelegt
wurde, wir er jetzt vorher dem Hauptausschuss zur Kenntnis gegeben.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Mitgezeichnet haben:
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Bericht des Bürgermeisters über entstandene über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gem. § 82 GO

im 1. Halbjahr 2012 (im Sinne von § 3 der Haushaltssatzung = Geringfügigkeit)
lfd.
Nr. HH-Stelle Bezeichnung Betrag Erläuterung

1 020.6400 Versicherungen 12.450,30 Die Umlage für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) wurde zunächst in voller 
beglichen; eine anteilige Kostenerstattung durch die Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe 
erfolgt durch Absetzung von der Ausgabe.

2 230.6400 Versicherungen 7.854,36 €

3 4640.6400 Versicherungen 1.123,48 €

4 551.5005 Gebäudeunterhaltung (BBN) 2011 2.349,18 € Die Maßnahme wurde zusammen mit der Brandschutzmängelbeseitigung (siehe
lfd. Nr. 9) durchgeführt und anschließend schlussgerechnet. Bei einigen Positionen
war der bauliche Aufwand höher oder auch die Ausschreibungsergebnisse
schlechter als in der ursprünglichen Kostenberechnung angenommen. 

5 551.5006 Gebäudeunterhaltung (BBN) 2012 5.061,22 € Zum Ursprungshaushalt konnte mangels fehlender Zuwendungsbescheide
keine Mittelveranschlagung erfolgen; Korrektur im 1. NT enthalten.

6 551.5013 Beseitigung Brandschutzmängel 2.847,08 € siehe lfd. Nr. 5

7 910.4110 Zuführung z. Versorgungsrücklage (Dienstbezüge) 1.069,87 €

8 910.4210 Zuführung z. Versorgungsrücklage (Versorgungsbezüge) 1.461,67 €

Summe Verwaltungshaushalt 12.450,30 €

9 220.007.9400 Sanierung Altbau 1.441,01 € Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist/Mängelanspruchsfrist für die Altbausanierung
der ehemaligen Ernst-Barlach-Realschule musste noch eine Schlussrechnung für
Ingenieurleistungen beglichen werden (teilw. Buchung auf vorhandene Haushalts-
reste + Restbuchung auf Soll).

10 230.007.9400 Sanierung und Restaurierung eines Wappens 2.609,08 € Die bereits im Jahr 2011 veranschlagte und beauftragte Restaurierung des Kreis-
wappens in Mosaikausführung wurde erst in diesem Jahr abgeschlossen und in 

Rechnung gestellt. Die Übertragung der seinerzeit angemeldeten Haushaltsmittel

wurde nicht beantragt; Korrektur im 1. NT enthalten.

11 230.9352 Anschaffung langlebiger Sportgeräte/med. Geräte 4.999,00 Die Lauenburgische Gelehrtenschule führt den Titel "Partnerschule des Leistungs-
sports" und erhält im Rahmen dieser Auszeichnung jährlich eine Zuweisung für die
Anschaffung langlebiger Sportgeräte oder medizinischer Geräte; Korrektur zum
1. NT angemeldet (entsprechende Mehreinnahme bei HHSt. 230.3610)

Summe Vermögenshaushalt 9.049,09 €

Gesamtsumme 21.499,39 €

Erhebliche Kostensteigerungen in der Schülerunfallversicherung (von bisher 40,13 €             
auf 47,21 €/Schüler) und in der gesetzlichen Unfallversicherung; Korrektur zum 1. NT 
enthalten.

Die Umlagen werden von der VAK per Bescheid festgesetzt und sind unverzüglich zu 
zahlen; Korrektur ist im 1. NT enthalten.

Ö
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 27.06.12

Gremium Datum Behandlung
Finanzausschuss 21.08.2012 Ö
Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: Axel Koop Amt/Aktenzeichen: 20 13 04

Beschluss der Jahresrechnung der Stadt Ratzeburg für das
Haushaltsjahr 2011

Zielsetzung:

Beschlussfassung gemäß § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
(GO) über die Jahresrechnung 2011

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis und
die Stadtvertretung beschließt,

die Jahresrechnung 2011 festzustellen. 

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 25.06.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 25.06.2012

Sachverhalt:

Nach § 94 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit § 7
der Hauptsatzung der Stadt Ratzeburg hat der Finanzausschuss die Aufgabe, die
Jahresrechnung zu prüfen und der Stadtvertretung zur Beschlussfassung
(Feststellung) vor zulegen.

Diese Prüfung hat am 27.03.2012 stattgefunden, das Prüfungsergebnis ist in einem
Schlussbericht festgehalten worden (Anlage).

Ö  9
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Nach § 94 GO kann der Bürgermeister den Schlussbericht mit Ergänzungen
versehen und dann der Stadtvertretung vorlegen, die Stellungnahme zu den
einzelnen Anmerkungen ist kursiv gedruckt den einzelnen Punkten hinzugefügt.

Die nach den §§ 93 GO und 37 GemHVO erstellte Jahresrechnung wird am
Sitzungstag zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Jahresrechnung 2011 schließt im Verwaltungshaushalt mit einem
Soll-Fehlbetrag in Höhe von 194.254,69 € ab und liegt damit rund 1,2 Mio. €
unterhalb des Fehlbedarfes von 1.405.700,00 €.

Der Ausgleich im Vermögenshaushalt wurde durch die gesetzlich vorgeschriebene
Pflicht-zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe der ordentlichen
Tilgungsbeträge (~ 821 T€) erreicht.

Verschiedene Verbesserungen im Vermögenshaushalt (Einsparungen und Abgänge
auf Haushaltsausgabereste) führten letztendlich dazu, dass die Kreditaufnahme um
rd. 66 T€ gesenkt werden konnte.

Anlagenverzeichnis:

Schlussbericht mit Stellungnahme des Bürgermeisters

mitgezeichnet haben:



Beratungsfolge: FA HA Stv.
21.08.2012 03.09.2012 17.09.2012

TOP 10

Bericht über das Ergebnis vorangegangener Beratung/en:
Thema: Beschluss der Jahresrechnung 2012

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung wie folgt beschlossen:

X einstimmig beschlossen
oder

Anzahl der
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen 

oder
zur Kenntnis genommen

Uneingeschränkte Empfehlung an die Stadtvertretung

Freigabe durchBerichterstatter:  We. durch BM:

Ö  9



     Anlage 1

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ratzeburg
zur Jahresrechnung 2011

mit Stellungnahme des Bürgermeisters
_____________________________________________________________________________________

Die Jahresrechnung 2011 mit allen Anlagen und Zahlungsbelegen wurde am 27.03.2012
im Rathaus der Stadt Ratzeburg durchgesehen und stichprobenartig geprüft.

Folgende Anmerkungen und/oder Beanstandungen sind zu notieren:

1. Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt  mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 18.863.091,28 €  sowie                             mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 19.057.345,97 € ab,
und weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 194.254,69 € aus.

Das geplante Defizit (Fehlbedarf) von 1.405.700,00 € konnte durch Verbesserungen
aus Mehreinnahmen und Minderausgaben bei den einzelnen Einnahme- und
Ausgabepositionen in allen Unterabschnitten deutlich auf einen nunmehr entstandenen
Fehlbetrag (=194.254,69 €) gesenkt werden.

Maßgebend für die Höhe des Fehlbetrages ist die nach den rechtlich relevanten
Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts für Schleswig-Holstein vorgenommene
Mindestzuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der
ordentlichen Tilgung von Krediten (~ 821 T€).

Der Vermögenshaushalt schließt mit bereinigten Soll-Einnahmen
in Höhe von 5.306.514,92 €     und  mit bereinigten Soll-Ausgaben
in Höhe von 5.306.514,92 €     ab,
weist somit keinen Fehlbetrag aus und ist damit ausgeglichen.

Hier konnte die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 2.163.900,00 € um
66.290,39 € auf 2.097.609,61 € gesenkt werden.

2. Aus der Belegprüfung ergeben sich folgende Anmerkungen:

 Haushaltsstelle  Bemerkungen

a)    230.5000                     Bei Handwerkerrechnungen fehlt auf den
Stundennachweisen
                                           die Abzeichnung des Auftraggebers (Hausmeister); damit ist
                                           eine Kontrolle der in Rechnung gestellten Stunden
unmöglich.
                                           Bei der Beleg-Nr. 11034399 fehlt der Auftragszettel gänzlich.

Hausmeistertätigkeiten im engeren Sinne finden für dieses
Gebäude nicht statt. Es wird lediglich das Verschließen des
Gebäudes (Türen und Fenster) durch die berufstätige
Mieterin kontrolliert. Auch offensichtliche
Sachbeschädigungen oder Defekte  werden an die
Bauverwaltung gemeldet.
Die Mitarbeiter der Bauverwaltung (1 x Vollzeit, 1 x 16 Wo.st
für alle Gebäude der Stadt und des Schulverbandes!)
können aus Zeitgründen nach Einweisung der Betriebe nur
eine Schlusskontrolle durchführen.
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b)  610.5913                       Es ist zu prüfen, ob Aufträge für Grünpflegemaßnahmen
nicht
                                           an den Bauhof an Stelle des Dritten erteilt werden können.

Der Bauhof bedient sich bereits seit langem Dritter, wie z.B.
bei der Grundstückspflege Röpersberg oder am
Barkenkamp. 

c)                                        Allgemein wird angeregt, mit Handwerkern, die regelmäßig
                                           beauftragt werden, Skontovereinbarungen zu treffen.

Die  Anregung wurde aufgenommen.

d)   UA 130                         Bei Lieferanten von Feuerwehrzubehör und -ausrüstung
                                           sollen Rabattverhandlungen geführt werden; außerdem ist
                                           zu prüfen, ob durch Direkteinkäufe unter Ausschaltung von
                                           Zwischenhändlern günstigere Preise erzielt werden können.

Sammelausschreibungen und Jahreseinkäufe sind
vorzusehen.
Mit den Lieferanten wurden Rabattverhandlungen geführt, z.
B. Fa. Daimler AG gewährt 7 % und 13 % je nach
Warengruppen; Fa. Trost Autoteile gewährt zwischen 15 %
und 30 % auf Autoteile. Ersatzteile werden nach Möglichkeit
nur noch durch Direkteinkäufe beschafft.

e)                                        Allgemein ist festzustellen, dass teilweise Rechnungen nicht
                                           skontiert wurden.

Grundsätzlich wird  skontiert. Alle Fachbereiche sind
gleichwohl an die erforderliche Skontierung erinnert worden..

3. Abschließend kann festgehalten werden, dass der Haushaltsplan eingehalten wurde,
die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet
sind und bei den Einnahmen und Ausgaben rechtmäßig verfahren worden ist.



Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 16.08.12

Gremium Datum Behandlung
Finanzausschuss 21.08.2012 Ö
Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: Werner, Wolfgang Amt/Aktenzeichen: 20 11
02/2012

1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Zielsetzung:

Mit der Verabschiedung des 1. Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2012 sollen
alle Veränderungen des laufenden Haushaltsjahres erfasst werden; gleichzeitig wird
damit über die Entwicklung im Haushaltsjahr berichtet.

Beschlussvorschlag: 

Der Finanzausschuss empfiehlt,
der Hauptausschuss nimmt Kenntnis 
und die Stadtvertretung beschließt,

a) die allgemeinen Einnahmen, die Vorwegabzüge und die den Fachausschüssen
als Budgets zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel laut Anlagen festzusetzen;
b) die als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltssatzung und
c) das ebenfalls beigefügte Investitionsprogramm.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Wolfgang Werner am 15.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:
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Mit dem jetzt anstehenden Nachtragshaushalt sollen sowohl alle bereits
eingetretenen als auch alle absehbaren Änderungen des Jahres 2012 erfasst
werden.

Im 1. Nachtrag ergeben sich insgesamt folgende Änderungen, die als Eckwerte
beschlossen werden müssen und letztendlich zu den Einzelveranschlagungen und
den Satzungssummen führen.

a) Verwaltungshaushalt

Die allgemeinen Einnahmen sinken um (Verschlechterung)  487.800,-- €,
die Vorwegabzüge sinken um (Verbesserung) 115.400,-- €,
die Vorabdotationen erhöhen sich um (Verschlechterung 196.100,-- €,
und der Budgetbedarf steigt um (=Verschlechterung)  282.200,-- €,
so dass daraus im Ergebnis eine Verschlechterung um  850.700,-- €.
resultiert und der Fehlbedarf auf 2.876.100,-- € steigt.

aa) allgemeine Einnahmen

Wesentliche Änderungen in den  Allgemeinen Einnahmen sind
  die Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer mit 500 T€;
 die Mindereinnahme beim Gemeindeanteil EKSt. mit 143 T€
 und eine Mehreinnahme durch die Erstattung der Tilgungsbeträge von

      den  Stadtwerken mit 133 T€.

ab) Vorwegabzüge

Bei den Vorwegabzügen ergeben sich Änderungen zum Einen aus der
Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer, weil zwangsläufig auch eine niedrigere
Umlage zu zahlen ist, andererseits können bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen
die Ausgaben an den tatsächlichen Bedarf angepasst (=reduziert) werden.

ac) Vorabdotationen

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 wurden bisher im Budget enthaltene
Ausgabengruppen aus den Budgets herausgelöst und als Vorabdotationen
bezeichnet, weil sie zum größten Teil aus zwingenden Zahlungsverpflichtungen
bestehen und daher als nicht budgetierbar angesehen werden. Im Einzelnen handelt
es sich um die Kosten für die Kindertagesstätten, die Schulen, die Jugendarbeit und
die im Auftrag und gegen Kostenerstattung wahrgenommene Unterhaltung von
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.
Insbesondere durch eine Einnahmeverringerung wegen gesunkener auswärtiger
Schülerzahlen an der LG um rd. 93 T€ bei gleichzeitig steigenden Ausgaben in der
LG, bei den Schulverbandsumlagen und auch bei den Schulkostenbeiträgen für
andere auswärtige Schulen steigt der Bedarf um rd. 196 T€.

ad) Budgetbedarf

Insgesamt erhöht sich der Budgetbedarf um 282 T€, wobei die Erhöhungen über alle
Budgets verteilt sind; in erster Linie ist hier das Budget 4.9 betroffen, in dem die
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Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Ruderakademie veranschlagt sind. Ausgaben
von 210 T€ stehen Einnahmen von 84 T€ gegenüber.

In dem als Anlage beigefügten Entwurfshaushalt ist zwar auch eine Übersicht
der einzelnen Änderungen im Verwaltungshaushalt enthalten; diese dient aber
nur dem Nachweis der Herkunft der einzelnen Änderungen und nicht der
Beratung des Nachtrages im Budgetverfahren.
Finanzausschuss, Hauptausschuss und Stadtvertretung sollen lediglich über
die geänderten Rahmenbedingungen – steigender Budgetbedarf bei
sinkendem Überschuss -  beraten.
Die Verteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen ist Angelegenheit der
Fachausschüsse.

Auf die beschlossene Berichterstattung zur Entwicklung der Einnahmen und
Ausgaben und einer Ergebnisprognose wird verzichtet, weil die Entwicklung sich aus
den Veranschlagungen zum Nachtragshaushalt ergibt; die Prognostizierung bleibt
aber wie bereits dargestellt schwierig, weil z. B. in den Sammelnachweisen 2
(Bewirtschaftung) von 333 T€ noch 123 T€ und 3 (Gebäudeunterhaltung) von 154 T€
noch 88 T€ verfügbar sind und nach Darstellung der Fachbereiche auch noch
gebraucht werden, was dann allerdings erst im Rechnungsergebnis verifiziert werden
kann. 

b) Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind alle Anmeldungen der Fachbereiche  berücksichtigt;
hieraus ergibt sich erfreulicherweise ein Überschuss von rd. 39 T€, so dass die
vorgesehene Kreditaufnahme zurückgefahren werden kann.

d) Investitionsprogramm

Unter Bezugnahme auf die Darstellungen des Vermögenshaushaltes wurde das
Investitionsprogramm entsprechend angepasst; geänderte Positionen sind grau
unterlegt gedruckt. Geändert wurden allerdings nur die Tilgungsbeträge mit der
Zuführung vom Verwaltungshaushalt sowie die Darlehensaufnahme in 2015, weil die
für dieses Jahr vorgesehene Bewässerungsanlage für den Sportplatz am Fuchswald
nunmehr bereits 2012 eingestellt wurde (Kosten = 25 T€).
Zur Unterscheidung der Einnahmen und Ausgaben, die bei dieser Darstellung nicht
in separaten Spalten darstellbar sind, wurden die direkt unter den Ausgaben
stehenden Einnahmen fett gedruckt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen
auf den Haushalt:

Der  Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt erhöht sich deutlich; aber die
Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt kann geringfügig reduziert werden.
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Anlagenverzeichnis:

Entwurfshaushalt

mitgezeichnet haben:



Beratungsfolge: FA HA Stv.
21.08.2012 03.09.2012 17.09.2012

TOP 14

Bericht über das Ergebnis vorangegangener Beratung/en:
Thema: 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung wie folgt beschlossen:

X einstimmig beschlossen
oder

Anzahl der
Ja-Stimmen
Nein-Stimmen
Enthaltungen 

oder
zur Kenntnis genommen

mit nachstehenden Änderungen des vorgelegten Entwurfs:

130.6522 Telefongebühren Feuerwehr -2.300,00 €
231.5104 Unterhaltung Sportplatz Am Fuchswald -15.000,00 €
4515.6018 Aktion Ferienpass -1.100,00 €

Summe (Minderausgabe = Verbesserung= -18.400,00 €

230.001.9500 Beregnungsanlage Sportpl. Fuchswald -25.000,00 €
4640.007.9400 Sonnenschutz KiGa Domhof -8.000,00 €
580.9356 Hundekottütenautomat -1.500,00 €
630 neu Straßenoberfläche Dermin 15.000,00 €

Summe (Minderausgabe = Verbesserung= -19.500,00 €
dient der Reduzierung der Kreditaufnahme!

Unter Berücksichtigung der angeführten Empfehlungen ergeben sich neue Zahlen in der
Haushaltssatzung, wie folgt:

Einnahme Verwaltungshaushalt 17.476.100,00 €
Ausgabe Verwaltungshaushalt 20.333.800,00 €
neuer Fehlbedarf -2.857.700,00 €

Einnahme u. Ausgabe Vmö-HH 4.785.800,00 €
Reduzierung Kredit um 19,5 T€ auf 329.400,00 €

Außerdem empfiehlt der Finanzausschuss der Stadtvertretung einen Sperrvermerk für
alle Ausgabepositionen des Vermögenshaushalts auszusprechen, bis der Verkaufserlös
für das Grundstück "Burgfeld" eingegangen ist.

Verwaltungsseitig wird jedoch vorgeschlagen, die Mittel für die Unterhaltung des Sportplatzes
Am Fuchswald um 15 T€ zu erhöhen, da die Zaunanlage dringend instandgesetzt werden muss,
um Beschädigungen durch unberechtigte Nutzungen auszuschließen, und auch die 25 T€
für die Beregnungsanlage bereitzustellen, damit rechtzeitig eine Bewässerungsmöglichkeit
installiert werden kann, um Vertrocknungen der Rasenflächen zu verhindern .
Weiterhin sollte auch auf den pauschalen Sperrvermerk verzichtet werden.

Freigabe durchBerichterstatter:  We. durch BM:
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 16.08.12

Gremium Datum Behandlung
Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss

27.08.2012 Ö

Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: Wolf Amt/Aktenzeichen: 6/ 61

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 11 (VEP 11) "Sonderpostenmarkt"

Zielsetzung: Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
zur Schaffung der genauen planungsrechtlichen
Voraussetzungen zum Erhalt des Betriebes auf dem
Grundstück Heinrich-Hertz-Straße 18-20

Beschlussvorschlag: Dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 11 "Sonderpostenmarkt"
zwischen der Stadt Ratzeburg und der J.A. Woll
Handels GmbH wird zugestimmt.

  

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Lutz Jakubczak am 14.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:

Der Sonderpostenmarkt „Jawoll“ in der Heinrich-Hertz-Straße 18-20 verfügt über
eine bauordnungsrechtlich genehmigte Verkaufsfläche von 1.380 m², deren
Erweiterung aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes 14 nicht möglich ist.

Der Bebauungsplan Nr. 14 setzt hier ein Gewerbegebiet fest, in dem
Einzelhandelsnutzungen nicht zulässig bzw. nur unter äußerst restriktiven
Bedingungen möglich sind. Übereinstimmend mit den „Leitlinien für die räumliche

Ö  11
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Steuerung der Einzelhandelsansiedlungen in der Stadt Ratzeburg“ sind im
Bebauungsplan Nr. 14 bestimmte Einzelhandelsbetriebe nur in dem Bereich
zwischen Bahnhofsallee und Markant/ Aldi zulässig.

Um zu einer planungsrechtlich ausreichenden Basis für den Fortbestand des
Betriebes in der bisherigen (nicht in Gänze genehmigten) Größe zu kommen, wird
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für den Bereich des Betriebsgrundstückes
aufgestellt. Mit dem Plan soll gewährleistet werden, dass der Betrieb als
Sonderpostenmarkt mit bestimmten Sortimenten an dieser Stelle weitergeführt
werden kann. Gleichzeitig wird aber ausgeschlossen, dass hier ein anderer
großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit ggf. völlig anderen (zentrenschädlichen)
Sortimenten geführt werden kann. Da es sich im weitesten Sinne um eine
„Bestandssicherung“ handelt, können die durch die Stadtvertretung aufgestellten
„Leitlinien für die räumliche Steuerung der Einzelhandelsansiedlungen in der Stadt
Ratzeburg“ weiterhin ihren Bestand haben.

Der Abschluss eines Durchführungsvertrages ist nach § 12 Absatz 1 BauGB
regelmäßig notwendig, um den Vorhabenträger zur Durchführung und zur
Kostentragung zu verpflichten. Weiterer Sachverhalt: siehe den anliegenden
Durchführungsvertrag sowie die Sitzungsvorlagen für den Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss (21.05. und 27.08.2012) zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 11. 

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt: Keine. Die Kostentragung wird in dem Vertrag
geregelt.

Anlagenverzeichnis:

 Vertragsentwurf mit Lageplan
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ENTWURF  
Stand: 10.08.2012 

 

Durchführungsvertrag 
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 der Stadt Ratzeburg 
Vorhaben- und Erschließungsplan 

„Sonderpostenmarkt“ 
 
 
Zwischen 
 
der Stadt Ratzeburg, vertreten durch den Bürgermeister, 
Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg, 
– im folgenden „Stadt“ genannt – 
 
und 
 
der Firma J.A. Woll Handels GmbH,  
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Ingo Stern, 
Am Hornberg 6, 29614 Soltau, 
– im folgenden „Vorhabenträgerin“ genannt – 
 
 
wird aufgrund der §§ 11 und 12 des Baugesetzbuchs (BauGB) folgender 
Durchführungsvertrag (städtebaulicher Vertrag) geschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P r ä a m b e l  
 

Die Vorhabenträgerin betreibt seit 1995 den auf der Vorhabenfläche befindlichen 
„Jawoll Sonderpostenmarkt“. Aufgrund zwischenzeitlicher Änderungen des 
Verhaltens von Kunden und Wettbewerbern im Bereich des Einzelhandels sieht sich 
die Vorhabenträgerin gezwungen, die vorhandene Außen- und Innenverkaufsfläche 
in zeitgemäßer Weise innerhalb der bestehenden baulichen Anlagen zu erweitern. 
Gerade Discounter bieten zwischenzeitlich in erheblichem Umfang und teilweise jede 
Woche Sortimente an, die mit dem des Sonderpostenmarktes der Vorhabenträgerin 
vergleichbar sind. Auch der Internet-Handel ist zu einer großen Konkurrenz 
geworden. Mit den bestehenden Einschränkungen durch den Bebauungsplan Nr. 14, 
der hier ein Gewerbegebiet festsetzt, in dem Einzelhandelsnutzungen nicht zulässig 
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bzw. nur unter äußerst restriktiven Bedingungen möglich sind, kann der bestehende 
Sonderpostenmarkt in seinen im Jahre 1999 genehmigten Grenzen dieser stark 
gewachsenen Konkurrenz nicht mehr wirksam entgegentreten. Mit der Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für den Bereich des 
Betriebsgrundstückes soll gewährleistet werden, dass der Betrieb als 
Sonderpostenmarkt mit bestimmten Sortimenten an dieser Stelle weitergeführt 
werden kann. Gleichzeitig soll aber ausgeschlossen werden, dass hier ein anderer 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit ggf. völlig anderen (zentrenschädlichen) 
Sortimenten geführt werden kann. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 14 
werden für das Grundstück des Sonderpostenmarktes dann durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan ersetzt. Ziel der Planung ist es daher, der 
Vorhabenträgerin planungsrechtlich zu ermöglichen, den bestehenden Markt an 
seinem derzeitigen Standort auch weiterhin zu sichern. 
 
 

§ 1 
Gegenstand des Vertrags 

 
(1) Gegenstand des Vertrags ist die Verwirklichung des Vorhabens auf dem 
Grundstück Heinrich-Hertz-Straße 18-20 in Ratzeburg auf Grundlage der 
Konzeptbeschreibung der Vorhabenträgerin, welche diesem Vertrag als Anlage 1 
beigefügt ist, sowie des von der Vorhabenträgerin vorgelegten Entwurfs des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Vorhaben- und Erschließungsplans) Nr. 11 
„Sonderpostenmarkt – Heinrich-Hertz-Straße 18-20“ der Stadt Ratzeburg 
einschließlich dessen Begründung. 
 
(2) Das Vorhabengebiet umfasst die im Lageplan des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 11 (Vorhaben- und Erschließungsplan) dargestellte Fläche 
(Vorhabenfläche). Die Planzeichnung ist Bestandteil des Vertrags. Es handelt sich 
um die folgende Fläche: Gemarkung: Neu-Vorwerk, Flur: 1, Flurstücke: 27/97, 27/98; 
Flächengröße: 6.985 m². 
 
(3) Bei dem Vorhaben handelt es sich um die Erweiterung der Verkaufsfläche des 
auf der Vorhabenfläche bereits genehmigten und entsprechend betriebenen 
Sonderpostenmarktes im Bestandsgebäude um 600 m² von gegenwärtig 1.380 m² 
auf 1.980 m² sowie die Errichtung der dort bisher nicht zugelassenen 
Außenverkaufsfläche (für die Zeit von März bis November jedes Jahres) auf 400 m² 
Fläche. 
 
(4) Bei der vorgesehenen Nutzung handelt es sich um eine solche, die einer 
Bauleitplanung bedarf. Der konkrete Umfang des Vorhabens wird, soweit dieses 
nicht in diesem Vertrag konkretisiert wird, im nachgeschalteten 
Baugenehmigungsverfahren festgelegt. 
 
(5) Die Festsetzungen der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
werden durch diesen Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 3a BauGB ergänzt, zu 
dessen Durchführung sich die Vorhabenträgerin verpflichtet. 
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§ 2 
Bestandteile dieses Vertrags 

 
Bestandteile dieses Vertrags sind: 
 
(a) die Betriebsbeschreibung der Vorhabenträgerin einschließlich Lageplan und 
Grundriss (Anlage 1), 
 
(b) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebiets gemäß § 1 Abs. 2 (Anlage 2), 
 
(c) die Kostenübersicht (Anlage 3). 
 
Die Parteien bestätigen, dass ihnen die Anlagen vollständig vorliegen und sie hiervon 
Kenntnis genommen haben. 
 
 

§ 3 
Eigentumsverhältnisse/ Nutzungsberechtigung 

 
(1) Die in § 1 Abs. 2 dieses Vertrags bezeichnete Vorhabenfläche steht im Eigentum 
der RS Immobilien GmbH & Co.KG, Am Friedeholz 25, 28857 Syke. Der Stadt liegen 
entsprechende beglaubigte Grundbuchauszüge vor. 
 
(2) Die Vorhabenträgerin hat bereits zum 01.01.2007 mit der in § 3 Abs. 1 dieses 
Vertrags genannten Eigentümerin einen Mietvertrag über die Vorhabenfläche mit 
einer Laufzeit bis zum 31.12.2017 geschlossen. Sie verfügt über eine Option zu 
fünfmaliger Verlängerung dieses Zeitraums um jeweils drei Jahre, mithin bis zum 
Ende des 31.12.2032. Über diesen Zeitpunkt hinaus kann der Mietvertrag 
stillschweigend zwischen den Parteien verlängert werden. Eine absolute zeitliche 
Obergrenze des Mietverhältnisses besteht nicht. Dieser Vertrag berechtigt 
ausdrücklich – und ausschließlich – zum Betrieb eines Sonderpostenmarktes (§ 2 
Abs. 1 des Mietvertrags). Er beinhaltet auch die Berechtigung, bauliche 
Veränderungen im/am Mietobjekt vorzunehmen § 12 Abs. 1 des Mietvertrags). Eine 
entsprechend den Bestimmungen des Mietvertrags schriftlich erklärte Einwilligung 
der Vermieterin zur Verwirklichung des Vorhabens wird die Vorhabenträgerin der 
Stadt zusätzlich bis zum 10.09.2012 vorlegen. Hierdurch wird der Vorhabenträgerin 
die uneingeschränkte rechtliche Befugnis zur Realisierung des Vorhabens auf der 
Vorhabenfläche eingeräumt. 
 
 

§ 4 
Beschreibung des Vorhabens 

 
(1) Die Vorhabenträgerin verwirklicht das Vorhaben gemäß dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ nach Maßgabe der folgenden 
Regelungen.  
 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in vollem Umfang einzuhalten und das 
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Grundstück nicht anders als im Rahmen der im Bebauungsplan festgesetzten 
Zulässigkeiten zu nutzen. Die Vorhabenträgerin wird im Vorhabengebiet 
 
(a) vorhandene bauliche Anlagen zur Erweiterung der Verkaufsfläche des dort 
vorhandenen Sonderpostenmarktes umnutzen und dabei die derzeitige 
Verkaufsfläche des Sonderpostenmarktes um ca. 600 m² von gegenwärtig 1.380 m² 
auf maximal 2.000 m² erweitern, 
 
(b) in den Monaten März bis November jedes Jahres die Verkaufsfläche des auf der 
Vorhabenfläche vorhandenen Sonderpostenmarktes um ca. 400 m² 
Außenverkaufsfläche erweitern sowie 
 
(c) auf der Vorhabenfläche entsprechend den Festsetzungen der zu erteilenden 
Baugenehmigung die geforderte Anzahl Stellplätze für den Betrieb des erweiterten 
Sonderpostenmarktes herrichten. Die Vorhabenträgerin wird hierzu beim Kreis 
Herzogtum Lauenburg die erforderlichen Genehmigungen beantragen.  
 
 

§ 5 
Durchführungsverpflichtung 

  
(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, innerhalb von 6 Monaten ab Inkrafttreten 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ einen 
vollständigen und genehmigungsfähigen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung 
für die in § 4 Abs. 2 genannten Maßnahmen sowie Anträge für eventuelle im 
Zusammenhang damit erforderliche weitere behördliche Genehmigungen oder 
Erlaubnisse zu stellen. 
 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich dazu, innerhalb von 6 Monaten nach 
Erteilung der in Absatz 1 genannten Baugenehmigung mit der Durchführung der in 
§ 4 Abs. 2 dieses Vertrags genannten Maßnahmen zu beginnen und diese bis 
spätestens innerhalb von zwei Jahren abzuschließen. Sollte es zur Einlegung von 
Drittrechtsbehelfen gegen die Baugenehmigung kommen, so beginnt die 
erstgenannte Frist mit Eintritt einer vorläufigen Vollziehbarkeit zu laufen. 
 
(3) Wird das Vorhaben nicht innerhalb der in Absatz 1 und 2 bestimmten Fristen 
durchgeführt, soll die Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 
„Sonderpostenmarkt“ aufheben (§ 12 Abs. 6 BauGB). In diesem Fall kann die 
Vorhabenträgerin keine Ansprüche gegen die Stadt geltend machen. Dies gilt auch 
für den Fall, dass sich die Unwirksamkeit des Bebauungsplans im Verlauf eines 
gerichtlichen Verfahrens herausstellt. 
 
 

§ 6 
Nachweis der Leistungsfähigkeit 

 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, bis zum 10.09.2012 
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(a) eine ingenieurtechnische Ermittlung der Kosten für die in § 4 Abs. 2 dieses 
Vertrags genannten Maßnahmen, und 
 
(b) einen dieses Kostenvolumen erfassenden Finanzierungsnachweis durch 
Finanzierungszusage der Kreissparkasse Syke der Stadt vorzulegen. Die 
Finanzierungszusage darf unter dem Vorbehalt eines Inkrafttretens des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ sowie der 
Erteilung der in § 5 Abs. 1 dieses Vertrags genannten Genehmigungen und 
Erlaubnisse stehen. 
 
 

§ 7 
Kein Anspruch auf Aufstellung eines Bebauungsplans 

 
(1) Die Stadt verpflichtet sich, das Verfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“, welches mit 
Fassung des Aufstellungsbeschlusses durch den Planungs-, Bau- und 
Umweltausschuss am 21.05.2012 eingeleitet worden ist, zügig zu betreiben und alle 
Verzögerungen zu vermeiden, die nicht auf einem sachlichen Grund beruhen. 
 
(2) Die Vertragsparteien sind sich jedoch darüber einig,  
 
(a) dass durch diesen Vertrag keinerlei Anspruch auf Aufstellung des erwogenen 
Bebauungsplans begründet wird (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB) und 
 
(b) dass die Vorhabenträgerin für den Fall, dass das Aufstellungsverfahren für den 
Bebauungsplan nicht mit einem Satzungsbeschluss endet, sondern vielmehr 
aufgegeben werden sollte, keinerlei Schadenersatz oder Aufwendungsersatz oder 
sonstige Ansprüche gegenüber der Stadt zustehen. 
 
 

§ 8 
Rückbauverpflichtung 

 
Im Hinblick darauf, dass mit der Verwirklichung des Vorhabens – abgesehen von den 
zu schaffenden Stellplätzen – keine Neuerrichtung und keine Erweiterung 
bestehender baulicher Anlagen verbunden ist, sondern lediglich eine Umnutzung 
bereits vorhandener Baulichkeiten erfolgen soll, wird von der Vereinbarung einer 
Pflicht zur Erbringung einer gesonderten Sicherheitsleistung gegenüber der Stadt zur 
Sicherung einer Rückbauverpflichtung abgesehen. 
 
 

§ 9 
Kostenübernahme 

 
(1) Die Vorhabenträgerin führt die ihr nach diesem Vertrag obliegenden Maßnahmen 
in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durch. 
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(2) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten der Ausarbeitung der für die Erstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ erforderlichen 
Planunterlagen einschließlich eventueller weiterer erforderlicher Planungen, 
Gutachten oder Untersuchungen. Die Stadt verpflichtet sich, die Vorhabenträgerin 
kurzfristig zu unterrichten, sofern und sobald es Erkenntnisse darüber geben sollte, 
dass weitere Gutachten oder Planungen erforderlich sind, durch welche zusätzliche 
Kosten ausgelöst werden. 
 
(3) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten dieses Vertrags und seiner Durchführung, 
insbesondere auch die Kosten der Durchführung des Vorhabens. Die Kosten einer 
hinsichtlich der Aufstellung des Bebauungsplans oder des Abschlusses dieses 
Vertrags eventuell von der Stadt in Anspruch genommenen Beratung trägt die Stadt 
selbst. 
 
(4) Der Stadt entstehen keine weiteren eigenen Kosten, insbesondere keine 
Folgekosten durch das Bauleitplanungsverfahren. Eine ausreichende öffentliche 
Erschließung des Vorhabengeländes ist vorhanden. 
 
 

§ 10 
Haftungsausschluss 

 
(1) Für den Fall, dass – gleich aus welchem Grunde – der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ nicht wirksam wird, sind Ansprüche der 
Vorhabenträgerin auf Schadenersatz gegen die Stadt ausgeschlossen. 
 
(2) Für den Fall der Aufhebung der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (§ 12 Abs. 6 BauGB) können Ansprüche der Vorhabenträgerin 
gegen die Stadt nicht geltend gemacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass sich 
die Unwirksamkeit des Bebauungsplans im Verlauf eines 
Verwaltungsstreitverfahrens bzw. eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
herausstellt. 
 
 

§ 11 
Verkaufsflächen und Sortimente 

 
(1) Um den Belangen der Stadt hinsichtlich ihrer Einzelhandelsstruktur 
entgegenzukommen, verpflichtet sich die Vorhabenträgerin dazu,  
 
(a) im entsprechend den Bestimmungen nach § 4 Abs. 2 Buchst. a dieses Vertrags 
erweiterten Markt auf der Innenverkaufsfläche Waren der Warengruppen 
 
- Uhren/Schmuck/Optik, 
- Oberbekleidung und 
- Schuhe/Lederwaren 
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lediglich auf einer Verkaufsfläche von höchstens 400 m² anzubieten, was der Fläche 
entspricht, auf welcher im vorhandenen Markt diese Sortimente angeboten werden, 
und 
 
(b) auf der Außenverkaufsfläche gemäß § 4 Abs. 2 Buchst. b dieses Vertrags keine 
Waren der Warengruppen 
 
- Uhren/Schmuck/Optik, 
- Oberbekleidung und 
- Schuhe/Lederwaren 
 
anzubieten. 
 
(2) Weitere Sortimentsbeschränkungen ergeben sich aus den Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“. 
 
 

§ 12 
Wechsel der Vorhabenträgerin/ Rechtsnachfolge 

 
(1) Ein Wechsel der Vorhabenträgerin bedarf der Zustimmung der Stadt. Die Stadt 
darf die Zustimmung nur verweigern, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die Durchführung des Vorhaben- und Erschließungsplans innerhalb der Fristen 
gemäß § 5 dieses Vertrags gefährdet ist (§ 12 Abs. 5 BauGB). 
 
(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, im Falle der Rechtsnachfolge, ihrem 
Rechtnachfolger bzw. ihrer Rechtsnachfolgerin sämtliche Beschränkungen in 
derselben Weise aufzuerlegen, denen sie sich selbst mit Abschluss dieses Vertrags 
unterwirft. 
 
 

§ 13 
Vertragsänderungen/ Salvatorische Klausel 

 
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist 
dreifach ausgefertigt. Die Stadt erhält zwei, der Vorhabenträger eine Ausfertigung. 
 
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit 
des übrigen Vertragsinhalts. Sollte sich eine Bestimmung oder sollten sich einzelne 
Bestimmungen als unwirksam herausstellen, so verpflichten sich die Parteien 
wechselseitig dazu, diese Bestimmung oder diese Bestimmungen durch eine solche 
oder durch solche zu ersetzen, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmungen rechtlich und wirtschaftlich am ehesten entspricht bzw. entsprechen. 
 
(3) Sollten bei der Durchführung dieses Vertrags ergänzende Bestimmungen 
notwendig werden, so verpflichten sich die Vertragsparteien, die erforderlichen 
Vereinbarungen in einer Weise zu treffen, die dem entspricht, was nach Sinn und 
Zweck des Vertrags vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von 
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vornherein bedacht. Das gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen des Vertrags 
späteren gesetzlichen Regelungen widersprechen. 
 
 

§ 14 
Wirksamwerden 

 
Dieser Vertrag wird mit seinem Abschluss durch die Vertragsparteien wirksam. Das 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 11 „Sonderpostenmarkt“ 
der Stadt Ratzeburg bildet die Geschäftsgrundlage dieses Vertrags. 
 
 
 
 
Ratzeburg, den 
 
Für die Stadt Ratzeburg:    Für die Vorhabenträgerin: 
 
  (Siegel)      (Stempel) 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Rainer Voß, Bürgermeister   Ingo Stern, Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 Betriebsbeschreibung der Vorhabenträgerin einschließlich Lageplan und Grundriss 
Anlage 2 Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes  
Anlage 3 Kostenübersicht 
 





Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2008 – 2013
 Datum: 16.08.12

Gremium Datum Behandlung
Planungs-, Bau- und
Umweltausschuss

27.08.2012 Ö

Hauptausschuss 03.09.2012 Ö
Stadtvertretung 17.09.2012 Ö

Verfasser: Wolf Amt/Aktenzeichen: 6/ 61

Städtebaulicher Vertrag zur 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 62 "Burgfeld"

Zielsetzung: Realisierung von Bauvorhaben in Ratzeburg im
Einklang mit den rechtlichen Grundlagen und den
städtebaulichen Zielvorstellungen der Stadt,
Veräußerung und Bebauung des bisher
brachliegenden Grundstückes der Stadt

Beschlussvorschlag: Dem städtebaulichen Vertrag zur 1. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 62 "Burgfeld" zwischen der
Stadt Ratzeburg und der Alpha Projektentwicklung
GmbH wird zugestimmt.

___________________    __________________   
      Bürgermeister          Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:
Lutz Jakubczak am 14.08.2012
Bürgermeister Rainer Voß am 16.08.2012

Sachverhalt:

Die Alpha Projektentwicklung Gmbh, Bad Schwartau, (in Zusammenarbeit mit der
Fa. Invest-Projekt, Bernd Stegemann, Berkenthin) möchte das Baugrundstück der
Stadt am Burgfeld erwerben und bebauen. Geplant ist hier die Errichtung von
Senioren-Reihenhäusern mit insgesamt 16 Wohneinheiten in eingeschossiger
Bauweise mit begrünten Dächern und der entsprechenden Anzahl von Stellplätzen.
Notwendige, aktive Schallschutzeinrichtungen gegenüber der südlich gelegenen
Bundesstraße 208 sollen errichtet werden.

Ö  12
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Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 62 setzt hier ein allgemeines Wohngebiet fest,
in dem eine Bebauung mit „Gartenhofhäusern“ vorgesehen ist. Mit dem
Aufstellungsbeschluss durch den Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wurde am
21.05.2012 die Änderung des Bebauungsplanes eingeleitet. In dem vorliegenden
städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB wird u.a. die Übernahme sämtlicher
Planungs-, Bau- und Erschließungskosten durch den Vorhabenträger geregelt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende
Auswirkungen auf den Haushalt: Die Stadt Ratzeburg kann das Grundstück
veräußern. Sämtliche Planungskosten werden durch den Vorhabenträger getragen.

Anlagenverzeichnis:

 Entwurf des städtebaulichen Vertrages mit Anlagen
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ENTWURF  
Stand: 25.06.2012 

Städtebaulicher Vertrag 
(B-Plan 62, 1. Änderung – Burgfeld) 

 
 
Zwischen 
 
 
der Stadt Ratzeburg, 
– nachfolgend „Stadt“ genannt –  
 
vertreten durch den Bürgermeister, Unter den Linden 1, 
23909 Ratzeburg, 
 
 
und 
 
Alpha Projektentwicklung GmbH 
Herrn Peter Bogenschneider, 
Pariner Straße 7, 23611 Bad Schwartau,  
– nachfolgend „Vorhabenträger“ genannt –  
 
 
 
wird folgender  
 

städtebaulicher Vertrag 
gemäß § 11 BauGB 

 
geschlossen: 
 
 
 
 
 
 
Präambel: 
 
Die Firma Alpha Projektentwicklung GmbH, vertreten durch Herrn Peter Bogenschneider, 
beabsichtigt ein noch zu vermessendes Grundstück zwischen den Straßen Burgfeld und 
Schweriner Straße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 62 von der Stadt Ratzeburg zu er-
werben. Er beabsichtigt dort die Errichtung von Senioren-Reihenhäusern mit insgesamt 16 
Wohneinheiten in eingeschossiger Bauweise mit begrünten Dächern und der entsprechen-
den Anzahl von Stellplätzen. Notwendige, aktive Schallschutzeinrichtungen gegenüber der 
südlich gelegenen Bundesstraße 208 (Schweriner Straße) sollen errichtet werden. Der 
rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 62 „Burgfeld“ setzt hier ein allgemeines Wohngebiet fest, 
in dem eine Bebauung mit „Gartenhofhäusern“ vorgesehen ist. Um das Vorhaben und die 
geplanten Nutzungen planerisch rechtssicher zu ermöglichen, soll der für diesen Bereich 
bestehende Bebauungsplan Nr. 62 geändert werden. Zur Sicherung der Ziele und Zwecke 
des zukünftigen Bebauungsplanes und um etwaige Probleme im Vorfeld des Vorhabens 
auszuräumen, schließen die Parteien folgenden Vertrag: 

Ö  12
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§ 1 
Gegenstand des Vertrages/Vertragszweck 

 
(1) Gegenstand des Vertrages ist das Grundstück Schweriner Straße/ Burgfeld Flurstück 

120/237 (teilweise) der Flur 2 der Gemarkung Ratzeburg, das der Vorhabenträger erwer-
ben möchte – nachfolgend „Vertragsgebiet“ genannt – und seine zukünftige Nutzung. 
Das Vertragsgebiet ist im anliegenden Lageplan (Anlage 1) rot gekennzeichnet. 

 
(2) Die Stadt beabsichtigt, für das Vertragsgebiet die 1. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 62 aufzustellen (Geltungsbereich: Anlage 2), um damit die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Genehmigung des Vorhabens zu schaffen. Für das Vertragsgebiet 
besteht ein rechtkräftiger Bebauungsplan. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben in diesem 
Bereich ist somit nach § 30 BauGB zu beurteilen; zudem liegt das Vorhaben innerhalb 
des Schalleinflussbereiches der Bundesstraße 208. Unter diesen Voraussetzungen – der 
Bebauungsplan setzt hier eine Bebauung mit „Gartenhofhäusern“ mit entsprechendem 
Schallschutz fest – ist das Vorhaben „Senioren-Reihenhäuser“ an dem geplanten Stand-
ort derzeit nicht zulässig. Grundlage des Vertrages ist die beigefügte Skizze des Bauvor-
habens des Vorhabenträgers (Anlage 3). Nach dem Stand der Planung ergeben sich fol-
gende Notwendigkeiten: Im Rahmen der Aufstellung der Bebauungsplanänderung ist die 
Erstellung eines Schallschutzgutachtens erforderlich. Eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes erscheint nicht erforderlich. 

 
(3) Der Vorhabenträger hat ein Interesse an der Aufstellung des Bebauungsplanes. Er beab-

sichtigt, im Vertragsgebiet folgende Vorhaben zu realisieren: Errichtung von Senioren-
Reihenhäusern mit insgesamt 16 Wohneinheiten in eingeschossiger Bauweise mit be-
grünten Dächern mit Zuwegungen und der entsprechenden Anzahl von Stellplätzen. 

 
 

§ 2 
Städtebauliche Planungen/ Leistungen / Fachgutachten 

 
(1) Der Vorhabenträger wird auf seine Kosten die Entwürfe der Bebauungsplanänderung 

und dazugehöriger Fachplanungen durch qualifizierte Planungsbüros, deren Beauftra-
gung mit der Stadt abzustimmen ist, erstellen lassen.  
 

(2) Der Vorhabenträger trägt die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes ein-
schließlich z.Z. nicht bezifferbarer sonstiger Kosten (z.B. Gutachterkosten, Vermes-
sungskosten (Erstellung der Plangrundlage sowie die Richtigkeitsbescheinigung nach 
Abschluss des Verfahrens durch das Katasteramt oder einen öffentlich bestellten Ver-
messungsingenieur), Vervielfältigungskosten, u.a.) sowie die Kosten dieses Vertrages. 
Sollte sich im Laufe des Verfahrens herausstellen, dass eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes notwendig wird, trägt Vorhabenträger auch hierfür die Kosten. Die Kosten 
sind von dem Vorhabenträger auch dann zu übernehmen, wenn sich nach Leistungs-
erbringung herausstellt, dass das Bebauungsplanverfahren nicht fortgeführt wird. 
 

(3) Bei der Erarbeitung der Bauleitpläne wird die Stadt mit dem Vorhabenträger zusammen-
arbeiten. Dieser gewährt die erforderliche Unterstützung in jeder Phase des Verfahrens. 
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Beauftragung des Vorhabenträ-
gers mit der Erarbeitung der Bauleitplanentwürfe ausschließlich dazu erfolgt, die Verwal-
tung der Stadt Ratzeburg zu entlasten und Kosten durch diese Planungen für die Stadt 
zu vermeiden. Die Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit der Stadtverwaltung und 
der Stadtvertretung, insbesondere im Hinblick auf die planerische Abwägung gemäß § 1 
Abs. 7 BauGB, bei eventuellen Satzungsbeschlüssen sowie während der gesamten Auf-
stellungsverfahren für diese Bauleitplanungen bleiben dadurch unberührt.  
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§ 3 
Landschaftspflegerische Maßnahmen / Anpflanzungen 

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die sich aus dem Bebauungsplan ergebenden land-
schaftspflegerischen Maßnahmen und Anpflanzungen auf seine Kosten durchzuführen, spä-
testens zwei Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplanes oder Erteilung einer Baugeneh-
migung fertigzustellen und danach ihrer Bestimmung entsprechend dauerhaft zu unterhalten.  
 
 

§4 
Zusätzliche Verpflichtungen des Vorhabenträgers im Rahmen der 

Realisierung des geplanten Bauvorhabens, Erschließung 
 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Festsetzungen des Bebauungsplanes in vollem 

Umfang einzuhalten und das Grundstück für die Dauer von 20 Jahren nicht anders als im 
Rahmen der im Bebauungsplan festgesetzten Zulässigkeiten zu nutzen. 

 
(2) Der Vorhabenträger wird alle für die Erschließung und Bebauung des Vertragsgebietes 

erforderlichen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen durchführen. 
 
(3) Die Herstellung sämtlicher Erschließungsanlagen im Vertragsgebiet erfolgt im Auftrag 

und auf Kosten des Vorhabenträgers.  
 
(4) Der Leistungsumfang umfasst die Herstellung der Erschließungsanlagen über die Gren-

zen des Vertragsgebietes hinaus, soweit und sofern dies zur Anbindung der Anlagen an 
das vorhandene Erschließungs- bzw. Leitungsnetz erforderlich ist. Hierzu gehört insbe-
sondere auch das Umsetzen der Bushaltestelle bzw. des sich im Vertragsgebiet befindli-
chen Fahrgastunterstandes (Buswartehaus) an die dafür vorgesehene Stelle. 

 
(5) Die folgenden Regelungen (§§ 5-8) gelten nur für die Anlagen und Leistungen im Sinne 

von § 4 Abs. 4: 
 
 

§ 5 
Durchführung der Erschließung 

 
(1) Mit der Durchführung der Erschließung darf erst nach der Anzeige durch den Vorha-

benträger an die Stadt begonnen werden. Die Erschließungsanlagen sollen zeitlich ent-
sprechend den Erfordernissen der Bebauung hergestellt, spätestens bis zur Fertigstel-
lung der anzuschließenden Bauten fertig gestellt sein. 

 
(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Leistungen nur auf der Grundlage der Verdin-

gungsordnung für Bauleistungen (VOB) ausführen zu lassen und diese mit Zustimmung 
der Stadt zu vergeben. Der Zustimmung bedürfen die Leistungsverzeichnisse – 14 Tage 
vor deren Ausgabe – und bei beschränkter Ausschreibung die Auswahl der Bieter. Die 
Zustimmung darf nur aus wichtigem Grunde verweigert werden.  
 

(3) Der Vorhabenträger hat notwendige bau-, wasserrechtliche oder sonstige Genehmigun-
gen, Zustimmungen bzw. Anzeigen der Stadt vor Baubeginn vorzulegen. 

 
(4) Der Baubeginn ist der Stadt zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder 

ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbei-
ten zu überwachen und unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel vom Vorha-
benträger zu verlangen. 
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(5) Der Vorhabenträger hat im Einzelfall auf begründetes Verlangen der Stadt von den für 
den Bau der Anlagen nach den Absätzen 3 und 4 verwendeten Materialien für die Er-
schließungsanlagen nach den hierfür geltenden technischen Richtlinien Proben zu ent-
nehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaborato-
rium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Der 
Vorhabenträger verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht 
entsprechen, innerhalb einer von der Stadt bestimmten Frist zu entfernen. 

 
 

§ 6 
Haftung und Verkehrssicherung 

 
(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt der Vorhabenträger im 

gesamten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht. 
 
(2) Der Vorhabenträger haftet bis zur Abnahme der Anlagen für jeden Schaden, der durch 

die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen Versicherungspflicht entsteht, 
und für solche Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits verlegten 
Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Der Vorhabenträger stellt die Stadt inso-
weit von allen Schadensersatzansprüchen frei. Diese Regelung gilt unbeschadet der Ei-
gentumsverhältnisse. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist das Bestehen einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

 
 

§ 7 
Gewährleistung und Abnahme 

 
(1) Der Vorhabenträger übernimmt die Gewähr, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme 

der Anlagen durch die Stadt die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, dem Stand 
der Technik und den anerkannten Regeln der Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern 
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetz-
ten Zweck aufheben oder mindern. 

 
(2) Die Gewährleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Sie beginnt mit der Abnahme 

der einzelnen mangelfreien öffentlichen Erschließungsanlage durch die Stadt. 
 
(3) Der Vorhabenträger zeigt der Stadt die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schrift-

lich an. Die Stadt setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von 14 Tagen 
nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Stadt und dem Vorha-
benträger gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden 
Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so 
sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme an ge-
rechnet, durch den Vorhabenträger zu beseitigen. 

 
 

§ 8 
Übernahme der Erschließungsanlagen 

 
(1) Im Anschluss an die Abnahme der mangelfreien Erschließungsanlage übernimmt die 

Stadt diese in ihre Baulast, wenn sie Eigentümerin der öffentlichen Erschließungsflächen 
ist, oder bei öffentlichen Abwasseranlagen, die nicht innerhalb der öffentlichen Erschlie-
ßungsflächen verlegt worden sind, diese durch Grunddienstbarkeiten oder Baulast zu-
gunsten der Stadt gesichert sind und der Vorhabenträger vorher 

 
a) in dreifacher Ausfertigung, davon einmal pausfähig, die vom Ingenieurbüro sachlich 

und fachtechnisch festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehörigen Aufma-
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ßen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschließlich Bestands-
pläne übergeben hat, 

b) die Schlussvermessung durchgeführt und eine Bescheinigung eines öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieurs über die Einhaltung der Grenzen übergeben hat, 
aus der sich weiterhin ergibt, dass sämtliche Grenzzeichen sichtbar sind, 

c) einen Bestandsplan (Maßstab 1 : 500, zusätzlich in Dateiform im dxf- und im pdf-
Format) über die Erschließungseinrichtungen übergeben hat, 

d) Nachweise erbracht hat über 
aa) Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung geforderten  

Materialien 
bb) die Schadensfreiheit der erstellten Kanalhaltungen durch einen von  

beiden Vertragsparteien anerkannten Sachverständigen. 
 
(2) Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Pläne werden Eigentum der Stadt. 
 
(3) Die Stadt bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlage in ihre Verwaltung und Un-

terhaltung schriftlich. 
 
(4) Sofern der Bebauungsplan mit Geh-, Fahr- und/oder Leitungsrechten zu belastende Flä-

chen zugunsten der Stadt oder Ver- und Entsorgungsträgern wird der Vorhabenträger 
diese entsprechend grundbuchlich sichern.  

 
 

§ 9 
Rücktrittsrecht 

 
Für den Fall, dass innerhalb von zwei Jahren nach Vertragsabschluss der Bebauungsplan 
für das Vertragsgebiet nicht rechtsverbindlich wird oder von den in diesem Vertrag formulier-
ten Planungszielen nicht nur unwesentlich abweicht, ist der Vorhabenträger berechtigt, von 
diesem Vertrag zurückzutreten. Ein Rücktritt ist durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Stadt auszuüben. Auch im Falle des Rücktritts bleibt es bei den in diesem Vertrag getroffe-
nen Kostenregelungen.  
 
 

§ 10 
Sicherheitsleistungen 

 
(1) Zur Sicherung aller sich aus §§ 4 bis 8 sowie insbesondere aus § 4 Absatz 4 für den 

Vorhabenträger ergebenden Verpflichtungen leistet er eine Sicherheit in Höhe von 
€ 50.000,00 (in Worten: fünfzigtausend Euro) durch Übergabe einer unbefristeten 
selbstschuldnerischen Bürgschaft einer EU-europäischen Bank/ Sparkasse/ Versiche-
rungsgesellschaft, bei Erteilung einer Bau- oder Teilbaugenehmigung. Die Bürgschaft 
wird durch die Stadt freigegeben, wenn alle sich aus den §§ 4 bis 8 ergebenden Ver-
pflichtungen durch den Vorhabenträger erfüllt sind. 

 
(2) Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Vorhabenträgers ist die Stadt berechtigt, noch of-

fen stehende Forderungen Dritter gegen den Vorhabenträger für Leistungen aus diesem 
Vertrag aus der Bürgschaft zu befriedigen. 

 
(3) Nach der Abnahme der Anlagen nach § 4, Absatz 4 und Vorlage der Schlussrechnun-

gen mit Anlagen für diese Maßnahmen ist für die Dauer der Gewährleistungsfrist eine 
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 5% der Baukosten vorzulegen. Der Vorha-
benträger verpflichtet sich, die Gewährleistungsbürgschaft an die Stadt abzutreten. Nach 
Eingang der Gewährleistungsbürgschaft wird die Vertragserfüllungsbürgschaft freigege-
ben. 
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§ 11 

Nutzung des Grundstücks/ Haftungsausschluss 
 
(1)  Der Vorhabenträger erkennt für sich und etwaige Rechtsnachfolger die künftigen Fest-

setzungen des Bebauungsplanes an und verzichtet auf eventuelle sich hieraus ergeben-
de Übernahme- und Geldentschädigungsansprüche nach den §§ 40 bis 44 BauGB. 
 

(2) Ein Anspruch auf Aufstellung eines Bauleitplanes kann durch diesen Vertrag nicht be-
gründet werden. Eine Haftung der Stadt für etwaige Aufwendungen des Vorhabenträ-
gers, die dieser im Hinblick auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes und den Voll-
zug dieses Vertrages tätigt, ist ausgeschlossen. 

 
 

§ 12 
Rechtsnachfolge 

 
Die Verpflichtungen dieses Vertrages sind etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen, mit der 
Maßgabe, diese entsprechend weiterzugeben.  
 
 

§ 13 
Kündigung und Anpassung 

 
(1) Eine Kündigung dieses Vertrages kann nur erfolgen, wenn die Ausführung des Vertrages 

wirtschaftlich, technisch und/ oder rechtlich unmöglich ist und sich eine Anpassung aus 
diesem Grunde ausschließt. 
 

(2) Die Stadt kann den Vertrag auch kündigen, wenn der Vorhabenträger die sich aus die-
sem Vertrag ergebenden Pflichten nicht fristgerecht einhält oder wenn über das Vermö-
gen des Vorhabenträgers das Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet wird.  
 

(3) Eine Anpassung kann dann erfolgen, wenn der Vorhabenträger oder die Stadt die techni-
sche Unmöglichkeit oder wirtschaftliche Unvertretbarkeit oder rechtliche Unzulässigkeit 
einer Maßnahme nachweist oder wenn die Festsetzungen des Bebauungsplanes von 
dem in diesem Vertrag angenommenen Nutzungskonzept nicht nur unwesentlich abwei-
chen. Der Vorhabenträger oder die Stadt hat in diesem Falle den Nachweis zu erbringen, 
dass die vorgeschlagene alternative Maßnahme dem Vertragsziel gleichwertig dient. Die 
Vertragsanpassung bedarf der Schriftform. 

 
 

§ 14 
Wirksamwerden des Vertrages 

 
Der Vertrag wird wirksam, wenn die Stadtvertretung diesem Vertrag zugestimmt hat. Hin-
sichtlich der Regelungen, die dem Vollzug des Bebauungsplanes dienen, wird der Vertrag 
erst mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes bzw. im Falle einer Genehmigung nach § 33 
BauGB mit Erteilung der Genehmigung wirksam.  
 
 

§ 15 
Schlussbestimmungen 

 
(1) Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden beste-

hen nicht. Der Vertrag ist dreifach auszufertigen. Die Stadt erhält zwei, der Vorhabenträ-
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ger eine Ausfertigung(en). 
 

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-
lungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Be-
stimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages recht-
lich und wirtschaftlich entsprechen. 

 
 
 
Ratzeburg, ..........................    Bad Schwartau, .......................... 
 
 
für die Stadt:      für den Vorhabenträger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................    ........................................... 
Voß         Bogenschneider 
Bürgermeister        
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
1. Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes 
2. Lageplan mit den Grenzen der Bebauungsplanänderung 
3. Skizze des Vorhabens 
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